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Norm

BPG §5

Rechtssatz

Ab Beendigung des Dienstverhältnisses ist eine Fortführung der Pensionsvorsorge mit Arbeitnehmerbeiträgen

beitragsorientiert möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Dienstgeber aufgrund einer leistungsorientierten

Pensionszusage zu Beitrags- und Nachschussleistungen verp5ichtet, die zur Aufrechterhaltung der erforderlichen

Deckungsrückstellung notwendig sind.
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